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Bekanntmachung.
Jn mehreren Gegenden hat ſich die Meinung verbreitet, daß das Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden auf-

gehoben ſey. Das beruht indeſſen auf einem Mißverſtändniß. Zwar ſind bei den geeigneten Stellen Anträge wegen
Aufhebung des Jagdrechts auf fremdem Grund und Boden gemacht worden bis jetzt iſt ſolche jedoch noch nicht erfolgt.
Das Jagdrecht beſteht daher zur Zeit noch nach wie vor fort. Wir ſehen uns veranlaßt, dies hierdurch zur öffentlichen
Kenntniß zu bringen damit Niemand aus Jrrthum über die wahre Sachlage verleitet werde, Verletzungen des fremden
Jagdrechts vorzunehmen wodurch er in die darauf ſtehenden geſetzlichen Strafen verfallen würde. Es wird nur dieſer
Bedeutung bedürfen, um vor Geſetzes -Uebertretungen zu warnen.

Merſeburg, den 11. Juli 1848.
König lich Preußiſche Regierung.

Vorſtehende Verfügung der Königl. Regierung, welche ſich in dem diesjährigen Amtsblatte pag. 182. abgedruckt
vorfindet, bringe ich hierdurch wiederholt mit dem Bemerken zur Kenntniß und Nachachtung, daß ich diejenigen welche
Wilddiebſtähle oder ſonſtige Jagdeontraventionen begehen ſollten, unnachſichtlich zur Unterſuchung ziehen laſſen, gegründete
Klagen dagegen über zu großen Wildſtand, ſofort unterſuchen und zur ſchleunigen Abhülfe befürworten werde.

Merſeburg den 21. Auguſt 1848. Der Königl. Landrath Weidlich.

Selbſtſucht die ſchlimmſte Feindin der Freiheit.
Die Suücht, das liebe Jch überall voranzudrängen, die

Rückſicht auf den eigenen materiellen Vortheil überall als
beſtimmend und maaßgebend gelten zu laſſen für Denk und
Handelsweiſe, tritt in unſern modernen Staaten faſt allent-
halben anf eine höchſt verderbliche Weiſe hervor.

Der Fürſt, welcher den eitelen Glanz ſeiner Krone, die
unnatürliche und unberechtigte Macht ſeines Hauſes dem
Wohl ſeines Volkes und deſſen gerechten Wünſchen und
Forderungen voranſetzt, der Staatsbeamte und Volks-
vertreter, der ſeine Beſtimmung und. Pflicht vergißt über
Schmeichelei und Orden, Ausſicht auf Beförderung und
hohes Gehalt, der Volks-Aufwiegler, der die Kraft ſeines
Geiſtes und ſeiner Rede mißbraucht, um die weniger ein-
ſichtsvolle Menge zu unvernünftigen Forderungen und deren
gewaltſamer Durchſetzung fortzureißen, damit er ſelbſt in
der entſtandenen Verwirrung ſeinen Ehrgeiz, ſeine Habſucht
oder gar ſeine Herrſchgier befriedigen könne, ſie alle fol-
gen dem blinden Triebe der Selbſtſucht. Es ſoll beſſer
werden in allen Ständen und Verhältniſſen. Sofort tritt
jeder Stand mit den ungemeſſenſten und unbilligſten For-
derungen auf; jeder glaubt aus ſeinem beſchränkten Kreiſe
heraus ohne Rückſicht auf die übrigen das nur ihm Dien-
liche und Förderliche verlangen zu können, als ob er nur
um ſeinet, nicht um andern Willen vorhanden wäre und
doch kann kein Ganzes freilich ohne ſeine einzelnen Theile,
aber noch weniger ein Theil ohne Rückſicht auf das Ganze
beſtehen. Die Selbſtſucht hindert dieſe Erkenntniß.
Man ſpricht viel von Verbeſſerung der Lage der arbeitenden
Klaſſen man klagt das „Uebergewicht des Kapitals über
die Arbeit“ an. Aber die Selbſtſucht der Kapitaliſten
trägt die Schuld, welche den Schweiß und die Mühe des

Arbeiters ausbeuten, um Schätze zu häufen, indem ſie keinen
dem Gewinn von dem Produete der Arbeit entſprechenden
Lohn zahlen. Wiederum glaubt der Arbeiterſtand durch
unbedingte Forderungen von Lohnerhöhungen und dergleichen
ſeine bedrängte Lage verbeſſern zu können und ſieht nicht
die nächſten drückenden Folgen davon, die allgemein ſich
äußern und ihn vor allen andern treffen würden. Die
Selbſtſucht verblendet ſie alle! Was hat bisher gehindert
und hindert noch die Einheit Dentſchlands, ohne die ſeine
Wohlfahrt und ſeine Größe nicht wieder herzuſtellen iſt?
Was ſonſt als die Selbſtſucht der einzelnen Staaten und
Stämme? Faſt keiner von ihnen, die zur Unzeit eiferſüchtig
auf ihre unbedrohte Selbſtſtändigkeit, iſt geneigt, auch nur
die geringſten Opfer zu bringen, um ſich feſt und innig
dem großen Ganzen zu verbinden. Beherrſcht doch dieſe
unſelige Selbſtſucht ſelbſt die Einzelnen ſo weit, daß faſt
Niemand daran denkt, von ſeiner Meinung auch nur ein
Haar breit zu weichen, um eine Verſtändigung zu ermög-
lichen, oder gar ſich dem Willen der Geſammtheit, der Mehr-
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Menſchen will man eine Republik gründen und wagt auf
ihr Beſtehen zu hoffen Erſt macht die Menſchen wahr



Den Staatsſchatz betreffend.
Der Nationalverſammlung iſt ſo eben eine eben ſo in

tereſſante und wichtige, als umfaſſende Arbeit vorgelegt wor-
den eine ſummariſche Nachweiſung der Einnahmen und Aus-
gaben des Staatsſchatzes ſeit ſeiner Errichtung im Jahre
1820 bis Ende December 1847, wobei zugleich der Jahres
rechnungsſchluß für 1847 bis zum 16. März 1848, alſo ge-
nau bis zum Endpunkt des alten Regierungsſyſtems hinaus-
gerückt worden iſt. Dieſe, 20 Foliobogen ſtarke Arbeit iſt
aus den von der Oberrechnungskammer revidirten Rechnungen
der Rendantur des Staatsſchatzes zuſammengeſtellt worden.
Es iſt bei ſolchem Umfange natürlich unmöglich, einen nur
einigermaßen befriedigenden Auszug der gemachten Mitthei-
lungen zu geben, wir müſſen uns daher lediglich auf einige
Reſuültate beſchränken. Am 16. März d. J. befanden ſich in
der Schatzkammer 8,112,8072 Thlr. in Friedrichsd'or zu
5 Thlr., ferner 903,9664 Thlr. in Dukaten zu 2 Thlr.,
endlich 5,266,000 Thlr. in Courant, überhaupt alſo
14,282,804 Thlr. wozu noch an Agio treten 1,244,426 Thlr.
29 Sgr. ſo daß die Geſammtſumme austrägt 15,527,230
Thlr. 29 Sgr. Bei der Rendantur des Staatsſchatzes be
fanden ſich ferner in Staatsſchuldſcheinen und in Courant
3,906,736 Thlr. 8 Sgr. 8 Pf. außerdem ein zur Reali-
ſation der Kaſſenanweiſungen angeſammelter Separatfonds
von 4 Mill. Thlr., welcher aber am Ende v. J. nicht baar
vorhanden war, da deſſen Geſammtbeſtand zu einem Vor-
ſchuſſe an die General- Staatskaſſe behufs der Getreide-Aus-
fuhr verwandt worden war. Das Vermögen des Staats-
ſchatzes betrug hiernach Ende 1847 die Summe von 23,433,967
Thlr. 7. Sgr. 8 Pf. Wir fügen dieſen Mittheilungen
Folgendes von der ſo eben erſchienenen Ueberſicht von den
Reſultaten der Finanzverwaltung im Jahr 1847
hinzu. Die Einnahmen betrugen a) zum gewöhnlichen Staats-
haushalte 73,599,634 Thlr. b) zu den außergewöhnlichen
Staatsbedürfniſſen 4,467,371. Thlr. c) zu den Ausgaben
aus Veranlaſſung des Nothſtandes 8,095,609 Thlr. in
Summa 86,162,614 Thlr. Die Ausgaben betrugen zu a)
72,361,780 Thlr., zu b) 4,467,371 Thlr., zu e) 6,207,650
Thlr., in Summa 83,036,801 Thlr. Mithin iſt ein Ueber-
ſchuß von 3,125,183 Thlr. welcher jedoch nach Abzug der
erſt allmählich mit 1,888,150 Thlr. einzuziehenden Reſtein
nahmen für jetzt nur 1,237,663 Thlr. zu ſtehen kommt.

(Berl. Voſſ. Ztg.)

Wie man's dem Schlaf machen ſoll.
Man muß dem Schlaf zeigen, daß man ſein Selave

nicht ſey. Wer, wenn er ſchnell aufwacht, nicht gleich her
ausſpringt, verſteht nicht die Winke der Natur. Der zweite
Schlaf iſt eine Nachſchrift, die Niemandem anſtehet. Wer
einen Fuß aus dem Bette ſetzt und den andern nachholt,

arbeitet auch mit dem halbem Kopfe. Mittagsſchlaf iſt
ein brennend Licht am. Tage.

Sylben-Räthſel.
Die Erſte kommt. wer weiß es nicht?
Stets vom geſtörten Gleichgewicht.
Sind die zwei andern gut beſtellt,
Dann giltſt- Du viel in aller Welt.
Das Ganze lebt in Saus und Braus,
Und wichtig thuts mit Prunk und Pracht
Doch weil es viel vom Erſten macht,
Sieht's mit dem Zweiten windig aus.

Auflöſung des Anagramms in Nr. 66.: Nachtheilig.

An eine liebe Entſchlafene.
Ein Kind der Anmuth und der Milde,

Warſt Du uns allen lieb und werth
Und von der Bürgerfrauengilde
Mit Recht geprieſen und geehrt!

Dein weiches Herz, voll bangem Zagen,
Dem treuen Gatten nur geweiht,
Es konnte länger nicht ertragen
Den ſcharfen Luftzug dieſer Zeit

Er hat geknickt es und gebrochen,
Dies kindlich frohe Mutterherz,
Doch nein! nach ſchweren Leidenswochen
Schwang's nur empor ſich himmelwärts!

Heil Dir, die Du nun ſchauſt ſo frühe,
Daß all' das Leiden dieſer Zeit
Mit ihres Kampfes Schweiß und Mühe
Nicht werth iſt jener Herrlichkeit,

Nach der wir alle tief uns ſehnen
Aus unſrer Schwachheit, unſrer Schuld,
Aus Lug und Trug und eitlem Wähnen,
Statt da zu warten durch Geduld!

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Auch in dieſem Jahre werden ſolchen armen Einwoh-
nern, die einer derartigen Wohlthat würdig ſind, kleinere
Quantitäten Brennholz gegen die ermäßigte Taxe aus Kö-
niglichen Forſten verabreicht werden. Diejenigen Perſonen,
welche erwarten zu können glauben, daß ſie hierbei von uns
der Berückſichtigung empfohlen werden haben ihre desfall-
ſigen Geſuche ſpäteſtens bis Ende dieſes Monats in unſerem
Secretariat mündlich anzubringen.

Jedes Geſuch ſoll von uns gewiſſenhaft geprüft und,
wenn wir es geeignet finden nach Möglichkeit unterſtützt
werden. Merſeburg, den 20. Auguſt 1848.

Der Magiſtrat.
(1103) Freiwillige Subhaſtation.
Königliches Land- und Stadtgericht Merſeburg.

Das den Erben des Schloſſermeiſters Johann Karl
Feile allhier zugehörige, hieſelbſt in der Preußergaſſe bele-
gene, sub Nr. 216. des Hypothekenbuchs eingetragene Wohn
haus nebſt Zubehör, abgeſchätzt auf 797 Thlr. 21 Pf. zu
Folge der, nebſt Hypothekenſchein in der Regiſtratur des un
terzeichneten Gerichts einzuſehenden Taxe, ſoll auf

den 16. October 1848, Vormittags 10 Uhr,
an hieſiger Gerichtsſtelke öffentlich meiſtbietend verkauft werden.

(1223) Freiwillige Subhaſtation.
Die dem Zieglermeiſter Johann Franz Fritſche

in Droyßig und den vier Geſchwiſtern Planert aus
Teutſchenthal gemeinſchaftlich zugehörige Haus zu Ober-
teutſchenthal mit Eingebäuden, Hof, Garten und Zu-
behör, mit Nachbarrecht und Gemeindetheilen suh Nr. 2.
des Hypothekenbuchs, abgeſchätzt auf 592 Thlr. 5 Sgr.,
ſoll anderweit auf

den Zweiten September dieſes Jahres,
von früh 11 Uhr an,

in dem Planertſchen Gaſthofe in Oberteut-
ſchenthal,

erbtheilungshalber freiwillig ſubhaſtirt werden.

gu

ver
litz



ren unbeſchwerten Briefe, welche die in Reih
ſtehenden Landwehrmänner bis zum Feldwebel und Wacht-
meiſter einſchließlich aufwärts, bei den außerhalb der Grenzen
ihres heimathlichen Armee- Corps eantonirenden Landwehr
Bataillonen mit ihren Angehörigen in der Heimath wechſeln,
die Portofreiheit zu bewilligen und demgemäß die Poſt

303
Die Taxe, das Hypothekenbuch und die Verkaufsbedin-

gungen ſind in unſerer Regiſtratur einzuſehen.
Lauchſtädt, den 29. Juli 1848.

Königliche Gerichts-Commiſſion.
J e J 0(t190) Freiwillige Subhastation.

Die zum Nachlaſſe der Wilhelmine verehelichten Emſel,
verwittwet geweſenen Mahler geborenen Buſchendorf in Göh-
litzſch, gehörigen Grundſtücke, als
a) das zu Göhlitzſch unter Nr. 12. des Hypothekenbuchs

gelegene Haus nebſt Zubehör, taxirt auf 527 Thlr.
25 Sgr.

b) Eine pertinentialiter dazu gehörige Achtelhufe in Göh-
litzſcher Flur, taxirt 170 Thlr.

c) Eine gleichfalls dazu gehörige Sechstheilhufe in der
ſon ſelben Flur, taxirt 203 Thlr. 7 Sgr. 11 Pf.,
ollen

den 27. September dieſes Jahres,
Vormtkttags 11 Uhr,

an hieſiger Gerichtsſtelle im Wege der freiwilligen Subha-
ſtation meiſtbietend verkauft werden. Die Taxe Hypothe-
kenſcheine und Kaufsbedingungen ſind an Gerichtsſtelle ein
uſehen.z ſeb Rerſchung, den 12. Juli 1848.

Die Domprobſtei- Gerichte.

Bekanntmachungen
für die Wehrleute der 4. Komp. 32. Landw. Reg.

Armee- Befehl.Zur Kräftigung der Einheit des gemeinſamen Vater-
landes iſt die Führung der Deutſchen Central- Angelegen-
heiten einem Reichsverweſer anvertraut worden. Jch habe
Mich für die Wahl Seiner Kaiſerlich Königlichen Hoheit
des Erzherzogs Johann ausgeſprochen, nicht nur, weil
dieſer Fürſt Mein perſönlicher Freund iſt, ſondern auch weil
er in Krieg und Frieden einen glorreichen Namen erworben
at.y Preußen weiß, daß die Kraft Deutſchlands zugleich

ſeine eigene iſt. Preußen weiß, wie ſehr Deutſchland der
erprobten Tapferkeit der Preußiſchen Truppen vertraut.
Es weiß, daß die Geſchicke Deutſchlands weſentlich auch
auf ſeinem treuen Schwerte beruhen. Für alle gemein-
ſame Zwecke Deutſchlands wird es daher aufrichtig ſeine
Ehre darin ſetzen den Frieden, die Freiheit und die Unab-
hängigkeit der Deutſchen Nation durch ſeine Armee mit al-
len Deutſchen Brüdern nachdrücklich zu ſchützen.

Soldaten! Ueberall, wo Preußiſche Truppen für die
Deutſche Sache einzutreten und nach Meinem Befehle Sei-
ner Kaiſerlich Königlichen Hoheit. dem Reichsverweſer ſich

unterzuordnen haben werdet Jhr den Ruhm Preußiſcher
Tapferkeit und Disciplin treu bewahren, ſiegreich bewähren

Bellevue, den 29. Juli 1848.
(gez.) Friedrich Wilhelm.

(gegengez.) Freiherr von Schreckenſtein.

Der Herr General-Poſtmeiſter hat auf dieſſeitige Ver-
anlaſſung ſich bereit erklärt, für die bis zu einem Loth ſchwe

und Glied

anſtalten unterm 3. d. M. mit dem Bemerken angewieſen,
daß derartige Briefe mit der Rubrik „Soldatenbrief“ und
reſp. mit dem Militair- Briefſtempel, oder mit dem Orts-
polizeiſtempel verſehen ſeyn müſſen.

Jn Verfolg der Mittheilung vom 1. d. M. erman
gelt das unterzeichnete Departement nicht, Ein Hohes Ge
neral-Kommando hiervon mit dem Anheimſtellen der gefäl-
ligen weitern Bekanntmachung ebenmäßig ganz ergebenſt in
Kenntniß zu ſetzen.

Berlin, den 19. Juli 1848.
Kriegs-Miniſterium, Allgemeines Kriegs-

Departement.
(gez.) von Griesheim. ((gez.) von Herwarth.

An Ein e. General Kommando des 4. Armee- Corps
zu Magdeburg.

Merſeburg, den 18. Auguſt 1848.
von Brandenſtein,

Pr. Lieut. und Kompagnieführer.
(1228) Maeculatur-Verkanf.

Jm Auftrage der hieſigen Königlichen Hochlöblichen
Regierung ſollen

37 Centner gut gehaltenes Tabellen-Papier, großes
Format, ſo wie

29 Eentner desgl., kleines Format, worunter 8 Centner
mit der Verpflichtung zum Einſtampfen,

auf den 28. d. M., Vormittags 10 Uhr,
in der Regiſtratur der directen Steuern meiſtbietend gegen
gleich baare Bezahlung verkauft werden, was mit Beziehung
auf die früheren Bekanntmachungen vom 13. und 23. Juli
c. hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Merſeburg, den 20. Auguſt 1848.
Münch.

(1232) 2 Auetionen. Es ſollen den 30. Auguſt
d. J., früh von 8 Uhr an, auf dem Rathhauſe mehre Nach-
laßeffecten, als Möbeln, Hausrath, Betten, Kleidungsſtücke,
Uhren Schuhmacherwerkzeug und 71 blech. Backformen
und den 6. September, früh von 8 Uhr an, in der Oel-
grube Nr. 314. die Nachlaßeffecten der verw. Regier. Kanzliſt
Werner, als: Möbeln, Wäſche, Kleidungsſtücke, Kupfer
und Zinn, verſteigert werden.

Merſeburg, den 21. Auguſt 1848.
Nagel, ger. Auct.

(1221) Auction. Die kommenden Sonnabend
den 26. dieſes Monats, von früh 9 Uhr an, auf
hieſigem Nathskeller ſtattfindende Auction wird hier-
mit nochmals mit dem Bemerken in Erinnerung gebracht,
daß dazu noch Gegenſtände jeder Art zur Verſteigerung mit
angenommen werden können.

Merſeburg, den 21. Auguſt 1848.
Nindfleiſch, Auct. Comm. und Taxator.

(1230) Logis-Geſuch. Ein Logis mit zwei ger.
Stuben und ſonſt. Zubehör, wovon jedoch die eine Stube
parterre ſeyn muß, wird zu Weihnachten c. und wo mög-
lich in der Mitte der Stadt, von einem pünktlichen Miether
geſucht. Näheres ſagt der Priv. Secret. Rindfleiſch in
hieſiger Altenburg.

(1229) Neue Heringe.Die erſten engl. und ſchott. Voll-Heringe, ſehr
fett und delicat, auch neue Matjes- Heringe à Stück
9, 10 Pf. und 1 Sgr., ſo wie vorjährige Heringe à Stück
4, 5, 6 bis 9 Pf., empfiehlt J. C. E. Terppe.
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(1227) Logis-Vermiethung. Ein freundliches
Familien -Logis mit allem Zubehör iſt veränderungshalber
vom 1. October c. ab anderweit zu vermiethen durch

den Commiſſionair Pietzſch.

(12227) Bekanntmachung.
Nach Ausführung der Kleingräfendorfer Separation

wird das Treiben mit den Schaafen, ſo wie das Einwenden
bei dem Pflügen auf der Lauchſtädter Marke bei geſetzlicher
Strafe verboten.

Kleingräfendorf, den 16. Auguſt 1848.
E. Burckhardt.

(1239 Theater- Anzeige.
Um dem vielſeitigen Wunſche nachzukommen habe ich

von jetzt ab die Preiſe wie folgt ermäßigt:
1. Parterre Abonnements Preis 6 Sgr.,

2

Zuſpru bittet er ebenſtſpruch s E. Bredow.
(23) Coneert- Anzeige.

Freitag den 25. Auguſt Concert auf der
Funkenburg. Anfang 26 Uhr Abends.

Branun, Stadtmuſikus.
(1225) Die Mitglieder der Caſino-Geſell-

ſchaft werden zum Concert und Tanz
Mittwoch den 23. Auguſt d. J.,

Nachmittags 5 Uhr,
eingeladen.

(1226) Dank. Für die liebevolle Theilnahme, welche
meiner theuern Gattin vor und nach ihrem Tode, ſo wie
auch dem tiefgebeugten Gatten in einem ſo hohen Grade
und in einer ſo erhebenden Weiſe bethätigt wurde, fühle ich
mich gedrungen, den innigen Dank hier öffentlich auszu-
ſprechen welchen ich perſönlich darzubringen vielleicht nicht
überall im Stande ſeyn möchte.

Merſeburg, den 21. Auguſt 1848.
Der Bürgermeiſter Seffner.

(1224) C. G. Hoffmann
iſt die Firma über meinem Bäckerladen Dies zur
Verhütung einer Verwechſelung mit dem im v. St. d. Bl.
1215.) unterſchriebenen Hoffmann.

Der Obige.
Das Jnſerat 1215. im vor. St. d. Bl. iſt nicht von

hier, ſondern von Auswärts eingeſandt worden.
Die Redaction.

T (1233) Recht ſehr muß ich mich wundern, wie Kürſch-
nermeiſter Kundius Sich unterfangen kaunn, mir den Ge-
ſellen Zwarg, welcher in meiner Werfſtelle beſchäftigt,
abwendig zu machen da Selbiger doch nicht Schuhmacher-
meiſter iſt und den e. Zwarg, welcher als Werkführer
bei ihm eintreten ſoll, einen ſpöttlichen Lohn à Paar Schuhe
2 Sgr. bietet, dieſes iſt unerhört. Gleichzeitig hat Sich
Selbiger erdreiſtet, im Fall der c. Zwarg nicht geneigt
ſeyn ſollte, dafür zu arbeiten, ihm anzuſinnen, einen andern
ſeiner Genoſſen ihm zu beſorgen, welches empörend iſt.
Dem e. Kundius kann ich blos wohlmeinend rathen, für
die Folge mit Geſchäften, die in ſein Fach nicht einſchlagen,
ſich keinesweges zu befaſſen. Allem Vermuthen nach muß das

Um gütigen
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Kürſchnergeſchäft nicht von der Beſchaffenheit ſeyn, daß es
ſeinen Mann nährt, weil e. Kundius in das Schuh-
macherhandwerk pfuſchen will, obſchon mir die Kürſchner-
profeſſion als rentivendes Geſchäft geſchildert iſt.

Der Schuhmachermeiſter Carl Kutſchan.
Nichts Satyriſches, ſondern Wahrheit.
Die verſtandloſen Verſe unter Nr. 1208. in Nr. 67.

des hieſigen Kreisblattes, welche ein feiger, ungenannter
Knittel-Reimer, vielleicht ſchweißtriefend für genanntes Blatt
gemacht hat, ſollen ſich auf mich beziehen was ich denen,
die es etwa noch nicht wiſſen möchten hierdurch ergebenſt
bekannt mache. Daß mich aber der ungenannte Verſe-
ſchmidt, wie ſchon Einige vor ihm, als Lehrer angreift, be
fremdet mich nicht, denn es giebt noch Leute genug, die ſo
beſchränkt ſind, Perſon und Sache, Beruf und Neben-
geſchäft, nicht unterſcheiden zu können, ſondern Alles
wie Kraut und Rüben unter einander werfen. Jch er-
kläre hiermit, daß ich mich über ſolche Perſönlichkeiten
wahrhaftig nicht ärgere, ſondern die Kopf- und Charae-
terloſigkeit ſolcher Angreifer nur beklage. Wer aber wie
ich, einer ſchriftſtelleriſchen Wirkſamkeit ſeine Muſeſtunden
widmet, muß es ſich ſchon gefallen laſſen, daß man ihn
zwiſchen die Zähne nimmt. Aber ich bitte, man thue
es in Zukunft doch wenigſtens mit einer kleinen Doſis Geiſt;
denn weder meine Freunde, noch meine Feinde können ſich an
ſo kläglichen Angriffen, wie die bisherigen, ergötzen, was ſie
doch wohl ſollen Wer ein andermal mich in einem öffentli-
chen Blatte angreifen will, der ſuche doch gefälligſt ein Paar
Witze für ſein Seriptum aufzutreiben, daß es doch wenig-
ſtens ein Amüſement giebt! Außerdem kann er ſeinen
Angriff auch im Staatsbürger (eine conſtitutionelle Wo-
chenſchrift, Mittwochs und Sonnabends ausgegeben Mer-
ſeburg, Verlag von L. Garcke, Preis vierteljährlich nur
74 Sgr. welche die Bekanntmachungen des Hochlöblichen
Landrathsamtes, des Wohllöblichen Magiſtrats und auch
die Kirchennachrichten bringt) abdrucken laſſen in welchem
die Annoncen blos halb ſo theuer find, als im
hieſigen Kreisblatte.

Ergebenſt empfohlen
J. Ed. Heſſe, Lehrer und Redacteur

(1234) des deutſchen Staatsbürgers.
Bekanntmachung.

Bekanntmachungen aller Art, welche für das Kreisblatt
beſtimmt ſind, können auch in dem Laden des Herrn Gu-
ſtav Lots am Markt abgegeben werden von wo aus
ſie uns prompt zugehen.

Wer dergleichen der Veröffentlichung übergiebt, dem
muß daran liegen, daß ſolche möglichſt verbreitet und geleſen
werden, damit ſie ihren Zweck erreichen. Durch das Kreis-
blatt geſchieht dies nicht nur in unſerer Stadt, ſondern auch
im ganzen Kreiſe und noch weiter hinaus ſehr ſpeciell, und
mit Rückſicht darauf dürften die bekannten Jnſertionsgebühren
in unſerem Blatte gewiß die billigſten ſeyn.

Expedition des Kreisblatts.
Marktpreiſe vom 19. Anuguſt.

thl. ſg. f. thl.ſg.pf. tthl. ſg.ſpf. thl. ſ. f.Weizen 1 22 6 bis 2 Gerſte 23 bis 2899 bis 1 26 Hafer 17 6 bis 21 3
e Bekanntmachungen für das nächſte Stück ſind bis

Donnerstag Abend 6 Uhr gefälligſt einzuſenden.
Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben. Redigirt von Carl Jurk in Merſeburg.
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